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  Ende November 2024 
 Hans-Jürgen Werner Thalbacher Straße 49, 85368 Moosburg a. d. Isar 
 1. Vorsitzender Tel. 08761/7269710 und 0171/3296628 
  E-Mail  vorstand@sk-freising.de 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Einladung zur Mitgliederversammlung  

Freitag, 24.Januar 2025 um 19:00 Uhr 

im Spiellokal SC Eintracht Freising (1.Stock), Roider-Jackl-Weg 2, 85356 Freising 

Die jährliche Mitgliederversammlung bietet eine Möglichkeit zur Mitgestaltung in unserem Verein. 

Wir wünschen uns Deine Zustimmung zu unserer Arbeit, scheuen uns nicht vor Kritik, brauchen aber 

auch Anregungen sowie, wenn möglich, Deine Mitarbeit. 

 

Tagesordnung: 

 Berichte der beiden Vorsitzenden, des Kassiers, der Revisoren, der Jugendleitung,  

der Turnierleiter, des Spielleiters, der Pressewarte, des Schriftführers, der Zeugwartin und des 

Webmasters. 

 Aufnahme der neuen Mitglieder 

 Bildung eines Wahlausschusses 

- Entlastung der Vorstandschaft und des Kassiers 

- Neuwahlen 

 Anträge und Verschiedenes 

- Neue Jahresbeiträge 

 

Anträge müssen spätestens zwei Wochen vor der Versammlung bei einem der beiden Vorsitzenden 

eingereicht sein. Ich informiere Dich über die Anträge spätestens eine Woche vor der Versammlung 

per E-Mail, auf Wunsch sende ich Dir die Anträge zu. 

Stimmberechtigt sind alle Vereinsmitglieder ab dem vollendeten 16. Lebensjahr. 

Viele Grüße  

Hans-Jürgen 
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Anträge zur Mitgliederversammlung, Stand 29.11.2024 

Wegen gestiegener Kosten (Bayerischer Schachbund, BLSV, Spiellokal, Kontoführung) ist eine 

Erhöhung der Mitgliedsbeiträge erforderlich.  

Der Jahresbeitrag wurde zuletzt im Jahr 2007 angepasst und betrug bisher für Erwachsene 60 €; 

ermäßigt 42 €; Ermäßigung ab dem zweiten Familienmitglied 6 €. 

Hinweis: Ein Austritt aus dem Verein ist laut Vereinssatzung nur zum Ende eines Kalenderjahres 

möglich und muss spätestens am 23.12. einem der Vorsitzenden schriftlich erklärt werden; eine E-

Mail genügt. Da wir die Verbandsabgaben gemäß den Mitgliedszahlen vom 01. Januar abführen 

müssen, können wir trotz Beitragserhöhung kein Sonderkündigungsrecht einräumen. Wer der 

Erhöhung widerspricht, bleibt bis zum Jahresende Mitglied und erhält die Differenz zur 

Beitragserhöhung erstattet. 

 
Weitere Anträge können bis zwei Wochen vor dem 24.01.2025 eingereicht werden. 

 Antrag 1 zur Erhöhung der Mitgliedsbeiträge (Geschäftsordnung §5/4 Beiträge); 
eingereicht vom Vereinsausschuss 
Erwachsene                     jährlich 120,- € 
Ermäßigter Beitrag         jährlich 60,- € 
Ehrenmitglieder und Mitglieder ab 80 Jahre, die eine Ehrennadel in Gold erhalten haben, 
sind beitragsfrei. 

 Antrag 2 zur Erhöhung der Mitgliedsbeiträge (Geschäftsordnung §5/4 Beiträge); 
eingereicht vom Vereinsausschuss 
Dieser Antrag wird zurückgezogen, falls Antrag 1 angenommen wird. 
Erwachsene                     jährlich 90,- € 
Ermäßigter Beitrag         jährlich 60,- € 
Ehrenmitglieder und Mitglieder ab 80 Jahre, die eine Ehrennadel in Gold erhalten haben, 
sind beitragsfrei.  

 Antrag 3 wegen Änderung des Familienrabatts (Geschäftsordnung §5/4 Beiträge); 
eingereicht vom Vereinsausschuss 
Familienrabatt von 12 € ab dem zweiten Jugendlichen U18 
(bisher: Ermäßigung ab dem 2.Familienmitglied 6,- €) 

 Antrag 4 wegen Einführung eines „Passivbeitrags“ (Geschäftsordnung §5/4 Beiträge); 
eingereicht von Hans-Jürgen Werner 
Beitrag für passive bzw. fördernde Mitglieder  jährlich 48,- € 
(bisher 42 €) 
 
Anmerkung: Fördernde Mitglieder sind nicht beim BSB gemeldet;  
passive Mitglieder haben in der Regel keine Spielberechtigung für Verbandsturniere 
(Mannschaftskämpfe; Kreisturniere u.a.) und können bei einem anderen Schachverein als 
aktives Mitglied gemeldet werden. 
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 Antrag 5 wegen Sozialpass und Anpassung des Textes (Geschäftsordnung §5/4 Beiträge) 
eingereicht von Hans-Jürgen Werner 
Kommentar: Der Landkreis Freising bietet für Menschen mit niedrigem Einkommen und 
sozial schwächer gestellten Personen einen „Sozialpass“ an. Das Hauptziel ist, dass 
kulturelle, gesellschaftliche Veranstaltungen und vereinsbasierte Sportangebote für jeden 
erlebbar sind. 
 
Falls Antrag 4 angenommen wird, müssen hier „passive bzw. fördernde Mitglieder“ 
gestrichen werden. 
 
„Der ermäßigte Beitrag gilt für Jugendliche U18, Schüler, Auszubildende, Studenten, 
Arbeitslose, Sozialpass-Inhaber, passive bzw. fördernde Mitglieder.“ 
 
(bisher zwei Sätze: 
- Jugend U18, Studenten, Wehrpflichtige, Arbeitslose, Auszubildende, 
Zivildienstleistende          
- Für passive bzw. fördernde Mitglieder gilt der reduzierte Jahresbeitrag wie für Jugendliche 
und Studenten.) 
 

 

 

  


